
 
 

Aus der RECHTSPRECHUNG 
 

Wir weisen darauf hin, dass die Entscheidungskommentierungen (nicht die besprochenen Gerichtsentscheidungen selbst) 
geistiges Eigentum der jeweiligen Verfasser und damit urheberrechtlich geschützt sind. Eine Verwendung der 

Kommentierungen hat daher unter Verwendung ordnungsgemäßer Kennzeichnung als Zitat zu erfolgen und den jeweiligen 
Verfasser der Kommentierung zu benennen. 
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Der nicht gezoomte Richter – Grund für eine Besetzungsrüge? 
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Der gesetzliche Richter – ein hohes Gut 
 
Art. 101 des Grundgesetzes (GG) bes�mmt: Ausnahmegerichte sind unzulässig. Niemand darf seinem 
gesetzlichen Richter entzogen werden. Dies gilt nicht nur im Strafverfahren, sondern in jeglichem 
gerichtlichen Verfahren. 
 
Die Regelung garan�ert den gesetzlichen Richter (besser: gesetzlich bes�mmten Richter), der durch 
abstrakte Form und daher ohne Rücksicht auf die Person der Beteiligten bes�mmt ist, wie der 
Verfassungskonvent von Herrenchiemsee es definierte. Damit sollen Eingriffe Unbefugter in die 
Rechtspflege verhindert werden. Ferner soll das Vertrauen der Rechtssuchenden und auch der 
Öffentlichkeit in die Unparteilichkeit und Sachlichkeit der Gerichte geschützt werden. Die Vorschri� soll 
aus der geschichtlichen Erfahrung heraus die Eingriffe in die Jus�z verhindern. Die grundrechtsgleiche 
Gewährleistung des gesetzlichen Richters wendet sich zum einen an die Legisla�ve und die Exeku�ve, 
denen sie Einflussnahmen zur Erwirkung einer Entscheidung durch einen bes�mmten, „genehmen“ 
Richter untersagt, und zum anderen an die Jus�z selbst, die sie zur Einhaltung der abstrakten 
gesetzlichen Zuständigkeitsordnung verpflichtet. 
 
Die Vorschri� beruht auf der leidvollen geschichtlichen Erfahrung, die insbesondere auf die Zeit des 
Na�onalsozialismus (1933 – 1945) zurückgeht. Damals wurde das Recht auf den gesetzlichen Richter 
mit Schnell- und Sondergerichten wie dem Volksgerichtshof außer Kra� gesetzt. Allerdings konnte 
schon im Absolu�smus der Monarch als oberster Gerichtsherr für ein bes�mmtes Verfahren spontan 
einen zuständigen Richter bes�mmen oder ablösen oder auch die Sache an sich ziehen und selbst 
entscheiden und auf diese Weise Einfluss auf den Ausgang des Verfahrens nehmen. 
 
Art. 101 GG schließt allerdings Spezialgerichtsbarkeiten nicht aus, können allerdings nur durch Gesetz 
errichtet werden. Der Gesetzgeber hat hiervon Gebrauch gemacht und neben der ordentlichen 
Gerichtsbarkeit (Zivil- und Strafverfahren) besondere Gerichte für Verwaltungs-, Sozial- und 
Arbeitsrecht sowie für Steuersachen errichtet.  
 
Wie wich�g das Recht auf den gesetzlichen Richter ist, zeigt in der jüngsten Geschichte die 
Einflussnahme, die in Polen die bis vor kurzem regierende PiS auf die Jus�z prak�ziert hat, um eine 
Rechtsprechung in ihrem Sinne zu gewährleisten. 
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Bes�mmung des gesetzlichen Richters 
 
Um das Recht auf den gesetzlichen Richter zu gewährleisten, müssen die Gerichte vor Beginn eines 
Geschä�sjahrs einen Geschä�sverteilungsplan aufstellen. Soweit es sich um ein Gericht mit 
Spruchkörpern handelt, die mit mehr als einem Richter besetzt sind (zum Beispiel die Kammern der 
Landgerichte), gilt dasselbe zusätzlich für jeden einzelnen Spruchkörper. 
 
Den gerichtlichen Geschä�sverteilungsplan beschließt das Gerichtspräsidium – ein richterliches 
Selbstverwaltungsorgan – gemäß § 21e des Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) für jedes Geschä�sjahr 
neu. Die Anordnungen des Geschä�sverteilungsplans dürfen im Laufe des Geschä�sjahres nur 
geändert werden, wenn dies wegen Überlastung oder ungenügender Auslastung eines Richters oder 
Spruchkörpers oder infolge Wechsels oder dauernder Verhinderung einzelner Richter nö�g wird. Vor 
der Änderung ist den Vorsitzenden Richtern, deren Spruchkörper von der Änderung der 
Geschä�sverteilung berührt wird, Gelegenheit zu einer Äußerung zu geben. 

Innerhalb eines mit mehreren Richtern besetzten Spruchkörpers werden die Geschä�e nach § 21g 
GVG durch Beschluss aller dem Spruchkörper angehörenden Berufsrichter auf die Mitglieder verteilt. 
Bei S�mmengleichheit entscheidet das Präsidium. Auch dieser Beschluss bes�mmt abstrakt vor Beginn 
des Geschä�sjahres für dessen Dauer, nach welchen Grundsätzen die Mitglieder an den Verfahren 
mitwirken; auch er kann nur geändert werden, wenn es wegen Überlastung, ungenügender 
Auslastung, Wechsels oder dauernder Verhinderung einzelner Mitglieder des Spruchkörpers nö�g 
wird. 
 
Wie die Geschä�sverteilung erfolgt, ist im Grundsatz Sache des Präsidiums oder der Richter des 
Spruchkörpers. Eine einfache Methode ist die Verteilung nach Eingang der Sache bei dem Gericht oder 
Spruchkörper: Die erste Sache wird der 1. Kammer zugeteilt, die zweite der 2. Kammer und so fort. 
Wenn alle Kammern bedacht sind, beginnt ein neuer Durchlauf. In der Praxis sind allerdings wesentlich 
komplexere Verteilungsschlüssel die Regel, die eine möglichst weitgehende Gleichbelastung der 
einzelnen Richter gewährleisten sollen. Zulässig und zum Teil in den einzelnen Prozessordnungen 
zwingend vorgeschrieben ist darüber hinaus die Verteilung nach Sachgebieten. Diese sogenannten 
Sonderzuständigkeiten sind wiederum abstrakt zu beschreiben und bes�mmten Spruchkörpern 
zuzuweisen, um auch hier Manipula�onen auszuschließen. 
 
Verstöße gegen das Recht auf den gesetzlichen Richter 
 
Wird gegen den Geschä�sverteilungsplan verstoßen, sodass ein danach nicht zuständiger Richter an 
einem Verfahren beteiligt wir, so liegt darin ein Verfahrensfehler, der in der nächsthöheren Instanz 
gerügt werden kann. 
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Der zu entscheidende Fall 
 
Dem Beschluss des Bundesfinanzhofs (BFH) liegt ein etwas ungewöhnlicher Fall zugrunde. 
 
Die Kläger und Beschwerdeführer (Kläger) sind verheiratet, haten im Jahr 2016 ihren Wohnsitz im 
Inland, wurden zusammen zur Einkommensteuer veranlagt und erzielten jeweils Einkün�e aus 
selbständiger Arbeit. Sie wenden sich gegen die Veranlagung zur Einkommensteuer für das Streitjahr 
2016. Soweit sich die Kläger hiergegen mit ihrem Einspruch wehrten, blieb dieser ebenso erfolglos wie 
die danach erhobene Klage. Das Finanzgericht hate den Klägern durch Beschluss die Teilnahme an der 
mündlichen Verhandlung durch Videoübertragung gestatet.  
 
Die Zulässigkeit einer solchen Gestatung regelt § 91a Abs. 1 der Finanzgerichtsordnung (FGO):  
 
„Das Gericht kann den Beteiligten, ihren Bevollmächtigten und Beiständen auf Antrag oder von Amts 
wegen gestatten, sich während einer mündlichen Verhandlung an einem anderen Ort aufzuhalten und 
dort Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Die Verhandlung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort 
und in das Sitzungszimmer übertragen.“ 
 
Die Revision hate das Finanzgericht nicht zugelassen. In einem solchen Fall kann die von dem Urteil 
beschwerte Partei, hier die Kläger, die sogenannte Nichtzulassungsbeschwerde zum BFH erheben, um 
eine nachträgliche Zulassung der Revision zu erreichen. Der BFH darf in einem solchen Fall die Revision 
gemäß § 115 Abs. 2 FGO nur zulassen, muss dies dann aber auch, wenn erstens die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, zweitens die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs erfordert oder dritens ein 
Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 
 
Mit dem in dieser Kommen�erung allein behandelten Aspekt der Verfahrensrüge machen die Kläger 
geltend, das Finanzgericht habe § 119 Nr. 1 FGO verletzt, indem die ordnungsgemäße Besetzung des 
Gerichts nicht hinreichend feststellbar gewesen sei, weil während der mündlichen Verhandlung in 
Form einer Videokonferenz nur eine Kamera zur Verfügung gestanden habe, die die Richter nur aus der 
Ferne gezeigt habe; es sei weder eine Eigensteuerung der einzigen Kamera durch den 
Bevollmäch�gten der Kläger möglich gewesen noch habe ein Zoomverfahren angewendet werden 
können. 
 
Der Nichtzulassungsbeschwerde hat der BFH nicht abgeholfen. 
 
Die Begründung des BFH 
 
Die Ausführungen der Kläger, so der BFH, entsprächen nicht den Anforderungen des § 116 Abs. 3 Satz 
3 FGO. Die Kläger häten nach dieser Vorschri� in der Begründung ihrer Beschwerde die 
Voraussetzungen des § 115 Abs. 2 FGO darlegen müssen, woran es fehle. Sie häten einen 
Verfahrensfehler nicht hinreichend dargetan. 
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Werde als Mangel des Verfahrens gerügt, das erkennende Gericht sei nicht vorschri�smäßig besetzt 
gewesen, gehöre zur schlüssigen Darlegung dieser Verfahrensrüge die Darstellung konkreter 
Tatsachen, aus denen sich ergebe, weshalb der erkennende Senat des Finanzgerichts fehlerha� besetzt 
gewesen sein soll. Soweit der Besetzungsrüge nicht zu entnehmen sei, welcher Besetzungsfehler 
gerügt werde, genüge das Vorbringen nicht den Darlegungsanforderungen des § 116 Abs. 3 Satz 3 
FGO. 
 
Die Nichtzulassungsbeschwerde der Kläger genüge den vorgenannten Anforderungen nicht. Sie 
machten die vermeintlich fehlerha�e Besetzung des Gerichts an keinerlei konkreten Anhaltspunkten 
fest, sondern äußerten lediglich den Verdacht, dass ein Verstoß vorgelegen haben könnte. Sie trügen 
aber selbst vor, dass sie den gesamten Senat häten sehen können. Dass die Kamera im Sitzungssaal 
den Senat nur aus der Ferne gezeigt habe und nicht durch den Bevollmäch�gten der Kläger zu steuern 
gewesen sei und keine Zoomfunk�on gehabt habe, ändere daran nichts. Ein „Blick ins Gesicht“ sei „an 
dem anderen Ort“ – wenn auch der Qualität nach gesteuert durch die technische Ausstatung, die aber 
nicht in der Verantwortungssphäre des Gerichts liege – möglich gewesen und es sei nicht erkennbar, 
woraus sich ein Besetzungsfehler ergeben solle. 
 
Überraschenderweise meinten die Kläger zudem ein Verfahrensfehler ergebe sich aus dem Beschluss 
des Finanzgerichts, der ihnen die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung durch Videoübertragung 
gestatete. Der BFH weist in diesem Zusammenhang zutreffend darauf hin, dass die Kläger diese 
Gestatung selbst beantragt haten, ein Ermessensfehler folglich nicht erkennbar sei, und zudem der 
entsprechende Beschluss nach § 91a Abs. 3 Satz 2 FGO unanfechtbar, also auch nicht mit der 
Nichtzulassungsbeschwerde angrei�ar sei. 
 
Die weiteren Rügen der Kläger betrafen anderwei�ge Aspekte und blieben im Ergebnis auch ohne 
Erfolg. 
 


